
Merkblatt 

Verantwortlich für den Schulbesuch sind 
die Eltern. 

Die Eltern (Erziehungsberechtigten) sorgen 
für  

- regelmäßigen Schulbesuch 
- pünktliches Erscheinen zum 

Unterricht. 

Ihr Kind kann nicht zur Schule kommen? Am ersten Fehltag vor Schulbeginn im 
Schulbüro anrufen  
Telefon: 040 - 428 87 6500 (auch 
Anrufbeantworter) 

Krankheit 
 
Entschuldigung 
 

 
Attest 

- schriftliche Entschuldigung durch die 
Eltern in den Planer schreiben, 
Atteste in die Lasche legen.  

- bei Prüfungen morgens vor 
Prüfungsbeginn im Schulbüro 
anrufen und umgehend ein ärztli- 
ches Attest einreichen.  

- direkt vor und nach den Ferien wird 
ein ärztliches Attest benötigt. 

sonstige Gründe (stundenweise) z. B. Behörden-Termin  
- nur mit Bescheinigung und Stempel 

Unterrichtsbefreiung aus wichtigem Grund 
(ganze Tage) 
Antrag  

- schriftlich bei den 
Abteilungsleitungen beantragen 

- mit Begründung  
- rechtzeitig, einige Tage vorher 

Fehlen ohne Entschuldigung Bei mehr als 3 Tagen oder 20 Stunden ist die 
Schule laut Gesetz verpflichtet, ein 
Elterngespräch zu führen und einen 
entsprechenden Vermerk in der Schülerakte 
zu hinterlegen. Bitte entschuldigen Sie lhr 
Kind daher immer umgehend. Bei 
anhaltender Schulpfichtverletzung erfolgt 
eine Meldung an die Schulbehörde. 

Fragen? Probleme? Information? Unterstützung bieten an  

- die Tutorin /der Tutor  
- der Beratungsdienst  
- der Abteilungsleiter/ die 

Abteilungsleiterin  

 


